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«Gesellschaften sind verletzlich»
Völkerrechtler Christoph Spenlé vom EDA über die Verbindlichkeit der Menschenrechte
INTERVIEW: DAVID WOHNLICH
>Mit einer fast unüberschaubaren Fülle von Veranstaltungen wird am Goetheanum noch bis zum 3. August über die «Ursache Zukunft» nach-gedacht. Ein Höhepunkt dieser «Initiative zur Menschenwürde« ist ein siebentägiger Kongress, der heute beginnt.

     Vorbereitend dazu und gleichsam zur Begriffsklärung aus völkerrechtlicher Sicht sprach Dr. Christoph Spenlé" vom Eidgenössischen Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA), Direktion für Völkerrecht, Sektion Menschenrechte und humanitäres Völkerrecht, zum Thema «Menschenrechte und Individualität».
baz: Herr Dr. Spenlé, hatte Joseph Beuys - völkerrechtlich gesehen recht, als er behauptete, jeder sei ein Künstler?
CHRISTOPH SPENLÉ: Bestimmt in-
sofern, als Menschenwürde erst im
sozialen Handeln entsteht, im ge-
genseitigen Respekt. Menschen
würde verbietet es, dem anderen je
die Möglichkeit zu seiner Entfaltung
abzusprechen. Vielleicht deutet das
in die Richtung der «sozialen Skulp-
tur», von der Beuys sprach.
Denn konnte man das ja so in die Bundesverfassung schreiben.
Nein, eben nicht! Die Bundesver-
fassung darf die Menschenwürde
lediglich als Minimaigarantie
gewährleisten. Denn es ist doch
gerade der Sinn der Sache, dass
die Menschenwürde die Einzigar-
tigkeit jedes Menschen respektiert
und schützt. Keinesfalls sollte sich
die Verfassung anmassen, das
Wesen des Menschen bestimmen
zu wollen, für den sie gilt.
Aber wäre nicht eine etwas einässti-
chere Definition des Begriffs «Men-
schenwürde» hilfreich?
Kein verfassungsrechtlicher Text
kann etwas Absolutes verfügbar
machen; er kann höchstens einen
Weg ebnen - stets im Bewusstsein,
dies geschichtlich bedingt zu tun.
Die Verfassung schützt etwas, das
sie als ihr selber letztlich nicht fass-
bares Eigentliches des Mensch-

seins anerkennt. Darüber, was dies
sei, sollen Philosophie, Religion
und Kunst befinden.

Die Garantie der Menschenwürde soll also keine absolute Prämisse der Verfassung sein?
Nein, weder eine naturrechtliche
noch eine metaphysisch-absolute,
genauso wenig wie die Anrufung
Gottes zu Beginn der Bundesver-
fassung. Weder garantiert Men-schenwürde ein bestimmtes Men-
schenbild, noch fordert sie eines;
im Gegenteil: Man kann die Men-
schenwürde als gemeinsame Basis
all jener weltanschaulichen Rich-
tungen ansehen, die eine plurali-
stische Gesellschaft kennzeichnen.
Mündet das nicht in Unverbindlich-
keit?
Das mündet in eine beachtliche
Rechtsverbindlichkeit! 
Die Menschenwürde ist ja justiziabel – das heisst, Sie können auf die Verletzung Ihrer Menschen- würde klagen. Es war ein langer Weg, bis dasso weit war - seit man in der Zeit der Aufklärung den Zweck des Menschen als in ihm selbst liegend sah. Damit wurde der Mensch vom Objekt des Rechts zu dessen Subjekt; die Menschen-würde fand ihren Weg in die Verfassungen und ist heute als Rechtsgrundsatz zumindest im Kern weltweit unbestritten - keine Regierung kann behaupten, es sei allein ihre Sache, wie sie mit ihren Minderheiten, mit ihren Individuen umgehe.
Jeder Mensch? Auch der, der genau dies in Frage stellt - dass der Zweck des Menschen in ihm selbst liege?
Jeder Mensch. Allerdings ist das
Verhältnis von Menschenwürde
und Rechtsstaat diffizil und wirft
Fragen auf, zum Beispiel: Darf man einen Terroristen foltern, um
Hunderte von Menschenleben ret-
ten zu können?
Zum Glück eine hypothetische Frage.
Sie zeigt die Problematik auf, mit
der wir in weniger dramatischen
Auseinandersetzungen umgehen
müssen: Wie ist das, zum Beispiel,
nun mit dem Minarettverbot aus
der Sicht der Menschenwürde,

die doch Religionsfreiheit ein-
schliesst? Eigentlich erstaunlich:
Trotz dem gemeinsamen Bekennt-
nis im Kern hat sich die globali-
sierte Welt noch nicht zu einem
gemeinsamen, einheitlichen Ver-
ständnis solcher Fragen durchrin-
gen können.
Vielleicht kann die Veranstaltungs-
reihe «Ursache Zukunft» dazu beitra-
gen.
Ja, vielleicht. Ich erlebe mich hier
als Vermittler für die Teilnehme-
rinnen und Teilnehmer, die den
juristischen Hintergrund nicht
haben. Ich selber muss ganz prag-
matische Antworten finden. In
meiner Arbeit habe ich mit kon-
kreten Menschenrechtsverletzun-
gen zu tun; da gilt es zu handeln,
da kann und will ich mich nicht in
Diskussionen verlieren.
«Ich muss als Jurist
den Mut haben,
Recht und Emotio-
nalität zu trennen.»
Ist die Lage tatsachlich so dramatisch,
dass für Diskussionen keine Zeit
bleibt?
Gesellschaften sind verletzliche
Wesen. Recht gibt es schon - aber
ich muss als Jurist den Mut haben,
Recht und Emotionalität zu tren-
nen. Ich muss, wie gesagt, ange-
messene Antworten finden: Inter-
nationale Zusammenarbeit unter
Wahrung der Menschenrechte,
Aufklärung vor Ort. Da geht es um
Politik. Die Welt ist nicht so schön,
wie wir sie gerne hätten. Wir müs-
sen uns bewusst sein, dass Recht
sich nie automatisch verwirklicht,
sondern nur dadurch, dass Staaten
und internationale Organisatio-
nen ihre gemeinsamen Rechts-
grundsätze einhalten. Das geht
nur, wenn wir miteinander reden
und wenn wir gemeinsame Instru-
mente zur Rechtspflege ent-
wickeln und pflegen - was wir tun,
so gut wir können.
> www.ursache-zukunft.net



